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Menschenrechte und Weltreligionen
Menschenrechte

Die Wurzeln der Menschenrechte finden sich bereits in der Antike, besonders in der athenischen Demokratie – doch wurden Frauen nur eingeschränkt, Sklaven gar nicht als Menschen anerkannt. Eine andere Wurzel wäre das AT, besonders der Dekalog. Im Mittelalter galten in Europa Menschen gleichsam automatisch als Geschöpf und Ebenbild GOTTES und waren dadurch zu achten.  Das änderte sich  durch den Wirtschaftsliberalismus und die  Globalisierung einerseits und das Verschwinden der gemeinsamen christlichen Basis andererseits. Dadurch  wurde es nötig, bestimmte Grundrechte zu definieren, die jedem Menschen aufgrund seines Menschseins zustehen, d.h. sie sind egalitär und somit universell, unveräußerlich und unteilbar. 
Die Allgemein Erklärung der Menschenrechte (AMRK) erfolgte, wohl auch unter dem Schock des Zweiten Weltkriegs, bereits am 10.12.1948 – allerdings nur als eine Erklärung der UN-Generalversammlung.  Sie ist daher nur für alle die Mitgliedstaaten, die sie ratifiziert haben, bindendes Recht.

Dazu kommen auf den verschiedenen Kontinenten regionale Menschenrechtsabkommen. In Europa ist dies die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) bzw. Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (1950). 

Die Hauptschwierigkeit zur Wahrung der Menschrechte ist die Tatsache, dass erstens nicht alle Nationen sie unterzeichnet haben und zweitens die Nationen, die unterzeichneten, sie verschieden bewerten (vom Verfassungsrang wie in Deutschland und Österreich bis zur bloßen Empfehlung – dadurch können im Europarat und Europaparlament Anträge gegen die AMRK nicht automatisch zurückgewiesen werden – Beispiel 7.Okt 2010).
Einwände gegen Menschenrechte und Weltethos

Die immer wieder vertretene Behauptung, Menschenrechte und Weltethos seien  eine „westliche“ Vorstellung, unsinnig – aus mehreren Gründen:

· Das Gebot der Nächstenliebe wurde im AT und NT, also im Vorderen Orient, formuliert; 

·  in leicht veränderter Formulierung findet sich das Gebot der Nächstenliebe in allen Weltreligionen und

· es ist philosophisch gut begründbar. 

Menschenrechte und Weltethos als notwendige Grenze von Toleranz

Wenn Weltfriede ohne Menschenrechte und Weltethos, d.h. ohne diese allgemein verbindliche ethische Wertordnung, unmöglich ist, dann definieren Menschenrechte und Weltethos auch die Untergrenze verantwortbarer Toleranz. ( Wir müssen alle Weltanschauungen dahingehend überprüfen, wie weit sie dieser Untergrenze entsprechen (
Unsere Toleranz darf nur so weit gehen, als ein friedliches Zusammenleben der Menschen verschiedener Weltanschauungen nicht gestört ist. 

Ausführlicher wollen wir uns mit dieser Thematik, zu der es auch eine kostenlose Ausstellung des BMUKK für Schulen gibt, am Einkehrnachmittag am 5.11. auseinandersetzen. 
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